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Ordnung der Kommission  
für Forschungsfolgenabschätzung  
und Ethik der Carl von Ossietzky  

Universität Oldenburg 
 
 

vom 21.03.2013 
 
 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg hat am  30.01.2013 gemäß § 41 Abs. 1 
S. 1 NHG die folgende Ordnung für die Arbeitswei-
se der gemäß § 36 Grundordnung eingesetzten 
Kommission für Forschungsfolgenabschätzung  und 
Ethik (kurz: „Kommission“) beschlossen. 
 
 

§ 1  
Aufgabenbereich 

 
1) Die Kommission gewährt Hilfe durch Beratung 

und Beurteilung ethischer Aspekte und Folge-
abschätzung im Hinblick auf Forschungsvor-
haben. Diese Hilfestellung enthebt die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler nicht von 
der eigenen Verantwortung für das For-
schungsvorhaben und seine Durchführung. 
Medizinnahe Forschungsvorhaben, insbeson-
dere solche im Rahmen des Arzneimittelgeset-
zes (AMG), des Medizinproduktgesetzes 
(MPG), des Transfusionsgesetzes (TFG) sowie 
der Strahlenschutz- und der Röntgenverord-
nung werden von der dafür zuständigen Ethik-
kommission der Fakultät für Medizin und Ge-
sundheitswissenschaften begutachtet. 

 
2) Die Kommission ist auch zuständig für die 

Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg. Das Verfahren richtet 
sich insoweit vorrangig nach der gesonderten 
Verfahrensordnung hierfür in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung. 

 
3) Die Kommission berät gemäß § 36 der Grund-

ordnung bei ethischen Konflikten, die bei der 
Erbringung von Studien-, Lehr- und For-
schungsleistungen auftreten.  

 
 

§ 2  
Zusammensetzung,  

Amtsperiode und Vorsitz 
 

Die Kommission besteht aus sieben Mitgliedern der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, wobei 
durch Beschluss des Senats der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg eines der Mitglieder vom 
Senat  der Jade Hochschule gewählt werden kann. 
Vier Kommissionsmitglieder müssen der Gruppe 
der Hochschullehrergruppe und je ein Mitglied der 
Studierendengruppe, der Mitarbeitergruppe und der  

MTV-Gruppe angehören. Sie werden von den Mit-
gliedern ihrer jeweiligen Gruppe im Senat gewählt.  
 
1) Ist ein Forschungsvorhaben einer durch Ko-

operationsvereinbarung verbundenen Hoch-
schule oder Einrichtung Beratungsgegenstand, 
kann die Kommission ein von der betreffenden 
Hochschule oder Einrichtung vorgeschlagenes 
externes Mitglied beratend hinzuziehen.  

 
2) Die Amtsperiode der Kommission beträgt zwei 

Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. 
 
3) Die Mitglieder der Kommission wählen aus 

ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden und eine stellvertretende Vorsitzende 
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

 
 

§ 3  
Anträge und Anfragen 

 
1)  Die Kommission wird auf Antrag tätig. 
 
2) Antragsberechtigt für die Begutachtung von 

Forschungsvorhaben gemäß § 1 Abs. 1 dieser 
Ordnung sind Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und von über Kooperationsverein-
barungen verbundenen Hochschulen und Ein-
richtungen. Bei Abschlussarbeiten und Projek-
ten im Rahmen des Studiums trägt die oder 
der Prüfungsverantwortliche auch die Verant-
wortung für die Antragstellung gegenüber der 
Kommission. 

 
3) Anfrageberechtigt im Sinne des § 1 sind alle 

Mitglieder und Angehörigen der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg.  

 
4) Ein Antrag nach Absatz 1 soll gemäß den Hin-

weisen der Kommission zur Gestaltung von 
Anträgen erstellt werden1 und ist an die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden der Kommission 
zu richten. 

 
5) Die Kommission ist von der Antragstellerin 

oder vom Antragsteller des Forschungsvorha-
bens über das Forschungsvorhaben hinsicht-
lich folgender Punkte zu informieren:  
- Wesentliche Änderungen vor oder während 

der Durchführung, 
 
- Nichtzustandekommen oder Abbruch, 
 
- Ereignisse oder Bedingungen, die zur Ge-

fährdung von Personen führen, führen 
könnten oder geführt haben oder die Durch-
führung des Forschungsvorhabens in Frage 
stellen. 

                                                 

1 Vgl. aktuell: http://www.gremien.uni-oldenburg.de/30012.html 
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§ 4  
Öffentlichkeit und Beschlussfassung 

 
1) Die Sitzungen der Kommission sind nicht öf-

fentlich. Die Mitglieder der Kommission sind 
ebenso wie beratend hinzugezogene Personen 
zur Verschwiegenheit über die Beratung und 
Beschlussfassung und zur vertraulichen Be-
handlung von Beratungsunterlagen verpflich-
tet.  

 
2) Die Kommission verhandelt und beschließt ihre 

Beratungsgegenstände in der Regel in Sitzun-
gen. Dies ist stets der Fall, wenn ein Mitglied 
der Kommission dies verlangt. Es gilt im Übri-
gen die Allgemeine Geschäftsordnung der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung.    

 
3) Die Kommission und ihre Mitglieder sind bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden. 

 
4) Mitglieder der Kommission, die an dem zur 

Entscheidung anstehenden Forschungsvorha-
ben mitwirken, sind in der Regel von der De-
batte und in jedem Fall von der Beschlussfas-
sung ausgeschlossen. 

 
5) Die Kommission kann von den Antragstellerin-

nen oder Antragstellern des Forschungsvorha-
bens ergänzende Unterlagen, Angaben oder 
Begründungen zu Konzept und Durchführung 
des Forschungsvorhabens verlangen. Beden-
ken der Kommission gegen das Forschungs-
vorhaben oder die Begründungen sind den An-
tragstellerinnen oder Antragstellern des For-
schungsvorhabens von dem oder der Vorsit-
zenden schriftlich mitzuteilen. Die Antragstelle-
rinnen oder Antragsteller des Forschungsvor-
habens erhalten Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegenüber der Kommission. 

 
6) Die Kommission kann im Einvernehmen mit 

den Antragstellerinnen oder Antragstellern ei-
nes Forschungsvorhabens Fachgutachten ein-
holen. Gutachterinnen und Gutachter, die be-
ratend hinzugezogen werden, sind zur Vertrau-
lichkeit und zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 

 
7) Über jede Sitzung der Kommission ist ein Pro-

tokoll mit den wesentlichen Ergebnissen der 
Verhandlungen anzufertigen. 

 
 

§ 5  
Zeitraum und Beschlussfassung 

 
1) Die Kommission muss binnen 12 Wochen zu 

einem Antrag nach § 3 Abs. 2 oder einer An-
frage nach § 3 Abs. 3 Stellung nehmen. Sie 
beschließt mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. 
Der Beschluss der Kommission ist der Antrag-

stellerin oder dem Antragsteller bzw. der An-
fragenden oder dem Anfragenden schriftlich 
bekanntzugeben.  

 
2) Hält die Kommission die Durchführung eines 

Forschungsvorhabens aus ethischen Gründen 
nicht für vertretbar oder nur unter Beachtung 
von Auflagen oder Empfehlungen für vertret-
bar, ist ein solcher Beschluss schriftlich zu be-
gründen.  

 
3) Jedes Mitglied der Kommission kann seine 

abweichende Meinung in einem Sondervotum 
niederlegen, das dem Beschluss beizufügen 
ist. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt nach Veröffentlichung in den 
Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis-
herige Verfahrensordnung der Kommission für For-
schungsfolgenabschätzung und Ethik von 1997 
(vgl. AM 1/97, S. 8 ff.) außer Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


